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Pflicht zum Compliance System nach IDD? 

Abs. 1: Die Vertriebsvergütung nicht mit ihrer Pflicht kollidieren, im bestmöglichen Interesse der 
Kunden zu handeln und keine Vorkehrungen durch die Vertriebsvergütung, Verkaufsziele, Anreize 
ein anderes denn Kundenbedürfnissen entsprechendes Versicherungsprodukt anzubieten; 

  

Abs. 2: auf Dauer wirksame organisatorische und verwaltungsmäßige Vorkehrungen für 
angemessene Maßnahmen treffen, um schädigende Interessenkonflikte zu verhindern.  

  

Abs. 3: formale Anwendungs-Umfang-Definition: Interessenkonflikte (…) sind solche, „die bei 
Versicherungsvertriebstätigkeiten zwischen Versicherungsvermittlern und Versicherungsunternehmen 
selbst, einschließlich ihrer Geschäftsleitung und ihrer Angestellten, oder anderen Personen, die mit 
ihnen direkt oder indirekt durch Kontrolle verbunden sind, und ihren Kunden  
oder zwischen ihren Kunden untereinander entstehen können.“ 

 

§ 48a VAG Vertriebsvergütung und Vermeidung von Interessenkonflikten 
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Abs: 1: Der Versicherer muss bei seiner Vertriebstätigkeit gegenüber Versicherungsnehmern stets 
ehrlich, redlich und professionell in deren bestmöglichem Interesse handeln. Zur Vertriebstätigkeit 
gehören  

1. Beratung,  

2. Vorbereitung von Versicherungsverträgen einschließlich Vertragsvorschlägen,  

3. Abschluss von Versicherungsverträgen,  

4. Mitwirken bei Verwaltung und Erfüllung von Versicherungsverträgen, insbesondere im 
Schadensfall. 

§ 59 Begriffsbestimmung: wird wie folgt geändert: „Dem Absatz 1 werden die folgenden Sätze 
angefügt: „Die §§ 1a, 6a, 7a, 7b und 7c gelten für Versicherungsvermittler entsprechend.“ 

Im VVG § 1a Vertriebstätigkeit des Versicherers 
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Zu trennen ist hier zwischen der EU Richtlinie 2016/97 – IDD selbst und den beiden Delegierten 
Verordnungen der EU Kommission, die sich hierfür ihrerseits auf die EIOPA (Europäische 
Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen) vom 20.12.2017 stützen. Letztere sind seit dem 
23.02.2018 in Kraft. Im Einzelnen: 

  

die Rechtsverordnung 2358/2017 dient der technischen Umsetzung des Art. 25 IDD 
(Produktgenehmigungsverfahren) – Erfindung/Schaffung einer neuen Versicherung; 

  

die Rechtsverordnung 2359/2017 dient der hier zu interessierenden technischen Umsetzung u.a. 
des Art. 28 IDD. 

II. Europäisches, d.h. supranationales Recht 

 



Pflicht zum Compliance System nach IDD? 

 

 

 

D.h.: Mit Veröffentlichung im Amtsblatt des EU Parlaments sind die beiden Delegierten VO der EU 
Kommission in Kraft getreten und gelten – dem nationalen Recht übergeordnet – unmittelbar 
auch für Sie! 

II. Europäisches, d.h. supranationales Recht 

 



Pflicht zum Compliance System nach IDD? 

zusammen mit dem anderen vollkommen unbestimmten Rechtsbegriff der „Transparenz“ 
aufgeführt. Es erfolgt hier eine Aufzählung von „Informationen“, die dem Kunden vor Abschluss 
eines „Versicherungsvertrages“ mitzuteilen sind.  

  

Unter Abs. 1 werden dann die Informationen genannt, die in Bezug 

  

auf das Angebot bzw. die Beratung des Versicherungsvertrages (vgl. lit. c)) und 

auf die Vergütung (vgl. lit. d) und e))  

Art. 19 IDD Interessenkonflikte und Transparenz 
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Art. 26 IDD (Anwendungsbereich) erklärt, dass die Normen dieses Kapitels eine Erweiterung der 
allgemeinen Bestimmungen in Art. 17, 18, 19 und 20 IDD enthalten. 

Art. 26 ff. IDD Versicherungsanlageprodukte 
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Art. 27 IDD 

„muss ein Versicherungsvermittler oder ein Versicherungsunternehmen, das den Vertrieb von 
Versicherungsanlageprodukten betreibt, auf Dauer wirksame organisatorische und 
verwaltungsmäßige Vorkehrungen für angemessene Maßnahmen treffen, um zu verhindern, dass 
Interessenkonflikte nach Artikel 28 den Kundeninteressen schaden.“ 

  

Art. 28 IDD 

Abs. 1: „Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Versicherungsvermittler und -unternehmen alle 
geeigneten Vorkehrungen treffen, um Interessenkonflikte, die bei Versicherungsvertriebstätigkeiten 
zwischen ihnen selbst, einschließlich ihrer Geschäftsleitung und ihrer Angestellten, oder anderen 
Personen, die mit ihnen direkt oder indirekt durch Kontrolle verbunden sind,  
und ihren Kunden oder zwischen ihren Kunden untereinander entstehen, 
zu erkennen.“ 

Art. 26 ff. IDD Versicherungsanlageprodukte 
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Legaldefinition 

Art. 3 der Delegierten VO enthält dann auch endlich so etwas wie eine „Legaldefinition“ eines 
Interessenkonfliktes, wenn es darin heißt: 

Artikel 3 Ermittlung von Interessenkonflikten 

Abs. 1: Zum Zwecke der Ermittlung der Arten von Interessenkonflikten gemäß Artikel 28 der 
Richtlinie (EU) 2016/97, die bei der Durchführung von Versicherungs-Vertriebstätigkeiten (…) 
auftreten und den Interessen eines Kunden schaden können, beurteilen die Versicherungsvermittler 
(!!) und Versicherungsunternehmen, ob für sie selbst, (…) die folgenden Kriterien erfüllt: 

a) es stimmt nicht mit dem Interesse des Kunden bzw. potenziellen Kunden am Ergebnis der 
Versicherungsvertriebstätigkeiten überein;  

b) es kann das Ergebnis der Versicherungsvertriebstätigkeiten zum Nachteil  
des Kunden beeinflussen. 

 

Delegierten-VO 
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 Art. 3 Abs. 2: 

Bei der Beurteilung gemäß Absatz 1 tragen die Versicherungsvermittler und 
Versicherungsunternehmen mindestens den folgenden Situationen Rechnung 

a) Es ist wahrscheinlich, dass der Versicherungsvermittler bzw. das Versicherungsunternehmen (…) 
einen finanziellen Vorteil erzielt;  

b) für den Versicherungsvermittler bzw. das Versicherungsunternehmen, besteht ein finanzieller 
oder sonstiger Anreiz, die Interessen eines anderen Kunden oder einer anderen Gruppe von Kunden 
über die Interessen des Kunden zu stellen;  

c) der Versicherungsvermittler bzw. das Versicherungsunternehmen, ist an der Verwaltung oder 
Entwicklung von Versicherungsanlageprodukten maßgeblich beteiligt, insbesondere sofern solch 
eine Person Einfluss auf die Preisbildung dieser Produkte oder deren  
Vertriebskosten hat. 

Delegierten-VO 
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1. compliance-Vorschrift 

die Versicherungsvermittler und Versicherungsunternehmen legen in schriftlicher Form wirksame, 
ihrer Größe und Organisation sowie der Art, des Umfangs und der Komplexität ihrer Geschäfte 
Grundsätze für den Umgang mit Interessenkonflikten fest und setzen diese kontinuierlich um; 

  

2. Inhalt der compliance-Vorgaben 

Der Umgang mit Interessenkonflikten regelt wenigstens: 

a) es wird im Hinblick auf die ausgeführten Versicherungsvertriebstätigkeiten festgelegt, unter 
welchen Umständen ein Interessenkonflikt vorliegt oder entstehen könnte;  

b) wird festgelegt, welche Verfahren einzuleiten und welche Maßnahmen zu treffen 
 sind, um diese Konflikte zu bewältigen und eine Schädigung von  
Kundeninteressen zu verhindern. 

 

Artikel 4 Grundsätze für den Umgang mit Interessenkonflikte 
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Die BIG SIX: 

a) Kommunikationsfunktion: Verfahren, die den Informationenaustausch zwischen Personen regeln, deren 
Tätigkeiten einen Interessenkonflikt nach sich ziehen könnten; 

b) Überwachungsfunktion: gesonderte Überwachung von Personen, deren Interessen möglicherweise 
kollidieren; 

c) Zahlungsüberwachung: Verhinderung eines Kausalzusammenhanges zwischen Zahlungen und anderen 
Aktivitäten, die zu einer Interessenkollision führen könnten; 

d) Einflussnahme überwachen: Maßnahmen ergreifen, die den ungebührlichen Einfluss auf die Art und Weise 
des Vertriebs verhindern oder einschränken;  

e) Vertikale Verantwortung: Maßnahmen ergreifen, die die gleichzeitige oder anschließende Einbindung einer 
relevanten Person in verschiedene Versicherungsvertriebstätigkeiten verhindern oder kontrollieren; 

f) Geschenke-Compliance: Grundsätze für den Umgang mit Geschenken und Zuwendungen, in denen 
eindeutig festgelegt ist, unter welchen Bedingungen Geschenke und Zuwendungen angenommen werden 
können. 

Artikel 5 Verfahren und Maßnahmen im Rahmen der Grundsätze für den 
Umgang mit Interessenkonflikte  
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1. Gem. § 43 Abs. 2 GmbHG besteht ein Schadensersatzanspruch der Gesellschaft gegenüber dem 
Geschäftsführer, wenn dieser der Gesellschaft gegenüber durch ein pflichtwidriges, schuldhaftes 
Handeln einen Schaden verursacht hat. 

2. Ein solcher Haftungsanspruch wird zukünftig m.E. auch aus den Vorgaben, die die Delegierten-
VO (Art, 3, 4 Delegierten-VO i.V.m. § 1a VVG) postuliert entstehen können. 

3. Danach steht das „Ob“ eines Aufbaus eines compliance-Systems für eine Gesellschaft, die im 
Rahmen des Versicherungsvertriebs tätig werden möchte, nicht mehr zur Disposition (anders, 
liberaler noch Zöller/Noack in Baumbach/Hueck, GmbHG, 21. Aufl. 2017, zu § 43 Rn. 17). 

4. Hinsichtlich des „Wie“ besteht ein Ermessensspielraum, der je nach den Gegebenheiten des 
Einzelfalles (Größe, geografische Verteilung, Produktpalette etc.) nach den Vorgaben der 
Delegierten-VO auszufüllen sein wird. 

Endergebnis  
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5. Ein Verstoß gegen den Auf- bzw. Ausbau des compliance-Systems kann einen 
Schadensersatzanspruch der Gesellschaft gegen den Geschäftsführer nach sich ziehen, vgl. 
Punkt 1. 

6. In der Praxis spielt die Frage nach „der“ Pflichtverletzung oftmals eine untergeordnete Rolle. Die 
Gerichte interessiert vielmehr die Feststellung einer Kausalkette, die den Schaden herbeigeführt 
hat. Hier kommen auf Seiten des Geschäftsführers (mehrere verantwortliche Organmitglieder 
haften als Gesamtschuldner nach §§ 421 ff. BGB) verschiedene „Ansatzpunkte“ in Betracht: - 
unternehmerische Entscheidungen; Organisations- und Überwachungsverhalten. 

7. Die Anspruchsdurchsetzung erfolgt durch die Gesellschafterversammlung (vgl. § 46 Nr. 8 
GmbHG), wobei für die Durchsetzung solcher SE-Ansprüche ein besonderer Vertreter beauftragt 
werden kann. Immer bedarf es eines entsprechenden Gesellschafterbeschlusses. 

8. Davon unabhängig ist die Frage der Haftung im Außenverhältnis zu beantworten. §§ 1a, 59 VVG 
stellen in Zusammenhang mit Art. 6 Delegierte-VO klare Anforderungen  
an die Offenlegung. 

 

Endergebnis  
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 



DANKE         Andy 


